
Zeugnisverweigerungsrecht für
Sozialarbeiter
26.5.2026 - | Deutscher Bundestag

Über die Forderung der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen nach einem
Zeugnisverweigerungsrecht für staatlich anerkannte Sozialarbeiter beziehungsweise
staatlich anerkannte Sozialpädagogen und für unter Anleitung ehrenamtlich
Rechtsberatende berät das Parlament am Mittwoch, 10. Juni 2026, erstmals. Der dazu
vorgelegte Gesetzentwurf „zur Änderung der Strafprozessordnung –
Zeugnisverweigerungsrecht in der Sozialen Arbeit und ehrenamtlichen Rechtsberatung“
(21/4290(Dokument, öffnet ein neues Fenster)) soll im Anschluss an die 30-minütige
Debatte den Ausschüssen zur weiteren Beratung überwiesen werden. Federführend soll der
Rechtsausschuss sein.

Überwiesen werden soll auch der Grünen-Antrag „Fanrechte im Fußball stärken – Diskriminierung
und Repression bekämpfen, demokratische Beteiligung fördern“ (21/4293(Dokument, öffnet ein
neues Fenster)). Hier soll bei den Ausschussberatungen der Ausschuss für Sport und Ehrenamt
federführend sein. 

Gesetzentwurf der Grünen
Die Abgeordneten fordern ein Zeugnisverweigerungsrecht für staatlich anerkannte Sozialarbeiter
beziehungsweise staatlich anerkannte Sozialpädagogen und für unter Anleitung ehrenamtlich
Rechtsberatende. Der dazu vorgelegte Gesetzentwurf sieht entsprechende Änderungen in Paragraf
53 der Strafprozessordnung vor.

„Wo wegen möglicher Zeugnispflicht kein Vertrauen aufgebaut werden kann, kann keine
erfolgreiche soziale Arbeit geleistet werden“, schreibt die Fraktion zur Begründung und verweist auf
eine aktuelle Debatte zu dem Thema rund um Sozialarbeiter in Fanprojekten.

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
Mit dem Antrag wird die Bundesregierung aufgefordert, demokratische Beteiligung von Fans,
insbesondere Kindern und Jugendlichen, sicherzustellen sowie Fans, Faninitiativen und besonders
Kinder und Jugendliche aktiv in demokratische Prozesse innerhalb von Vereinen, Verbänden und
sportpolitischen Entscheidungen einzubinden.

Zudem verlangen die Grünen, Fanprojekte und Fanhilfen nachhaltig zu stärken und die bundesweite
Finanzierung der Fanprojekte dauerhaft und verlässlich zu sichern. Die bestehenden Strukturen wie
die Koordinationsstelle Fanprojekte (KOS) sollten in ihrer Personal- und Fachkapazität deutlich
ausgebaut und zusätzliche Mittel für niedrigschwellige Fanhilfen, Beratung, sozialpädagogische
Arbeit und Präventionsangebote bereitgestellt werden. (mis/scr/ hau/26.05.2026)
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